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556 CODο ] ,αERKx DII I OMNATCc ö 5

GOOQII .

WENCESLAUS IMP . HESSONI MARCHIONI HACLCH -

BERKGENSI , VECTIGALIA NONNULLA CONCEDIT kx ,

GENDAJAM CONCESSA CONFIRMAY .

ANN O NCCCXCVII .

Ex tabulario Bada - Durlacenſi .

ir VNentalau , von Gottes Gnaden Römiſcher Kunig , zu allen zei -

ten mehrer des Reichs , und Kunig in Böheimb bekennen und

thun kund offentlich mit dieſem Briefe allen den die Ihn ſehen oder

höhren leſsen , daſs wir angeſehen , und gnediglich betracht haben ,

ſolche willige und Unverdroſſene Dienſte , alſs Unſs und dem Reiche

der Edle Marggrau Heſſe von Hochibeng , Unſer , und des Reichs lie -

ber getrewer gethan und erzeigt hat , täglichen thut , und für baſs

thun ſoll und mage in künftigen zeiten , demſelben Marggrau Heſſe die

Nachgeſchrieben Zölle in ſeinen Dörfern uffzuheben und zu nehmen ,

von Newes geben und verliehen haben , geben und verleihen Ihm die

von Römiſcher Kuniglicher Mechte in kraft ditz Briefs , zum Erſten ,

Daſs Er zu Hochſtatt , zu Eyſtatt , oder zu Theningen ahn der dreyen

Stätten Einer , von jeedem Wagen der da Kauſmannſchatz treit , und

geladen hat , zwoelff , von jeedem Karren der Kaufmannſchatz treit ,

Sechs , und von jeedem Pferdte , das da einen Saum mit Kaufmann -

ſchatz über rucken treit , zween Straſsburger Pfenning nemmen ſolle ,

und möge , doch in ſolcher Beſcheidenheit , an welcher der ehegenan -

ten dreyer ſtetten einer , Er ſolchen Zolle von ſolchen Kaufmannſchatz ,

alſs vorgeſchrieben ſteht , genommen hat , daſs Er für baſs , an den an -

dern Städten davon keinen Zoll nicht nehmen ſolle , oder möge , ſun -7 D
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der ſolchen Kaufmannſchatz lediglich , und ohngehindert durch gehen
laſsen ſolle ; Item , daſs er einen andern Zoll zu Wyſswyl uff dem Rhyn

auch von Uns dem Reiche zu Lehen haben , und nemmen ſolle ,

und möge , von jeedem Faertel Einen alten groſſen Turnos , und auch

von anderer Kaufmannſchatz , die daſelbſt den Rhein uff oder abgeht ,
nach Marckhzahl , allſo , daſs Er ſolche obgeſchriebene Zölle von Unſs ,
und dem Riche zu Lehen haben , und die auch in aller maſse , als ob -

geſchrieben ſtaht , uffheben und nemmen ſolle , und möge , von aller -

menglich ungehindert ; Und gebiethen darum allen und jeglichen Für -

ſten , Geiſtlichen , und weltlichen , Graven , Freyen , Dienſtlüthen ,

Rittern , und Knechten , Amtlüthen , Richtern , Burgermeiſtern , Rä -

then und Gemeinden , der Stätte , Marckhte und Dörfern und ſuſt allen

andern Unſern und des Reichs Unterthanen und Getrewen , Ernſtlichen

und veſtiglichen mit dieſem Briefe , daſs Sie den ehgenanten Manggraf

Heſſen und Seine Diener , den Er das befehlen würdet , an Empfahung

ſolcher Zolle nicht hindern oder irren ſollen , in dheine wyſs , Sunder

Inn die in allermaſse , alſs obgeſchrieben ſtehet , geruhlichen nemmen

und empfahen laſſen , alſs liebe Ihn ſey Unſer , und des Reichs ſchweh -

re Ungnade zu vermeyden , mit Urkund dits Briefs verſiegelt , mit Un -

ſer Königlichen Majeſtæt Inſigel . Geben zu Würtzburg nach Chriſtus

Geburth dreyzehenhundert Jahre , und darnach in dem Sieben und

neünzigſten Jahre des Freytags nach St . Lucien Tage Unſerer Reiche

des Böheimbiſchen in dem Fünff und dreyſsigſten und des Römiſchen

in dem zwey und zwantzigſten Jahren .
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